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g a n s fodern, daß die Fischcrcyen an den Mündungen
des Agno, welche einigen Familien ausschließend gehören,
aufgehoben und ganz fteygegebcn werden.

Reggli denkt, da die Fische und die Vögel zum
Völkerrecht gehören, so müsse man solche ausschließen-
de Rechte nicht mehr dulden, Rossi erzählt, daß man
diese ansssliließinde Fischcranstalten in der Revolution
verstört habe, weil man dachte, weil nun Freyheit er-
klärt sey, so müsse man auch den Fischen die Freyheit
schenken, daß aber die damalige provisorische Regie-
rung diese Erpeditwn, welche unter Troinmelichlaq nnd
noch einem ftyerlichen Auszug geschah, mißbilligte und
die Sache vor den Richter wies: diesem zufolg sodert
er Tagesordnung. Kulli federt Verweisung an die
Fisch - und Iagdcomisstsn von der er baldigst Nap-
port sodert. Custor folgt, ist aber überzeugt, da
dieses Fischcrrccht Anno -255 als eiu Fcodalrecht jenen
Familien von einem Kayser übergeben wurde, daß sol-
che Rechte aufgehoben werden müsscn. Zimmerman»
folgt Kulli. Weber ist gleicher Meinung und bemerkt,
daß die Lauißer Vmvaltungskammer etwas schwanken-
de Grundsätze haben muß, da sie einerseits solche Rech-
te verpachtet, anderseits unbedingt aushebt. Pelle-
g rini ist zwar Negglis Meinung, will aber doch Kulli,
beystimmen. Der Gegenstand wird der Commission zu-'
gewiesen.

Das Direktorium übersendet folgende Botschaft.

Das VolljielMgsdiràrimn der einen und
mtthcilbarm helvetischen Republik.

Att die gesetzgebenden Räthe.

Bürger Repräsentanten!
In den mehrestcn Collegiatsiistern beziehen nach ei.

vem beständig befolgten Gebrauch die Erben des verstor.
Venen Chorhcrrn, nebst dessen Verlasscnschast noch
folgendes:

1.° Das ganze Gefall des Rechtes, das Dreißigste
genannt, nemlsch das Einkommen des ersten Mo-
nats nach dem Absterben.

s." Das Benefizimn, genannt des Sterbfalls, beste,
hcnd in dem Genusse der unabänderlichen Ein.
künste eines Cancmkats bis nach Verfiuß eines
Jahrs von einem Monat an nach dem Absterben
gerechnet; diese Nutznießung ist eine Schadloshal-
tung für die zwey Jahre, während welchen ein
jeder Chorherr nach seiner Einsetzung sein Benefi-
hum nicht genießen kann. Dieser letztere Gebrauch
ist auch in den Capiteln fast allgemein, und die
Einkünfte, welch dadurch den Gliedern derselben

Hinterhalten wurde», dienten dazu das Vermögen
dieser Gcnmnheitcn zu vermehren.

Die Fortsetzung folgt.)

Politische Vorschläge.

IX.
Ueber das Bedürfniß eines Ministers

der Sitten.
Die in dein vorhergehenden Abschnitt empfohlenen

moralischen Kommissionen müssen einen Kanal haben,
durch welchen ihre Vorschläge der Regierung zufließen,
müssen einen Vereimgungspunkt haben, von welchem
aus man eine Uebersicht des Ganzen hat. Nicht leicht
könnte »ran einen bessern Kanal und einen zweckmäs-
sigcrn Vcreinigungspnnkt erhalten, als durch die Er-
wahlung eines besondern Ministers der Sitten.

Ferner: was nur ei n zelneP r ivatperso nen,
der Legislatur vorschlagen, macht niemals so starken
Eindruck, wie der Vorschlag eines Ministers:
Schlägt ein Privatmann etwas vor, so weiß
man nicht, ob Eigennutz, Ehrgeiz oder sonst etwas
Egoistisches zum Grund liegt; und dieser Zweifel wirft
ein nachtyeiligcs Licht auf die Sache selbst: der
Privatmann übersieht nur einen kleinen Theil
der Republik; er kann die Legislatur auf seinen Vor-
schlag nicht vorbereiten und kommt vielleicht in einer
msschichlicken Stunde damit zum Vorschein. Schlägt
hingegen ein Minister etwas vor so weiß man:
das ist sein Fach; er hat für solche Vorschläge bcson-
dere Verpflichtung; er hat über den vorgelegten Plan
sein Nachdenken walten lassen. Der Minister hat
die Uebersicht über das Ganze; er kennt die moralt-
sehen Bedürfnisse jedes Kantons : er kann mit den vor-
züglichsten Gliedern der Legislatur persönlich Umgang
haben; kann sie aufseine Vorschläge vorbereiten, kann
eine schickliche Stunde auswählen, um sie vortragen
zu lassen; man trägt weit mehr Bedenken, über sein
Gutachten zur Tagesordnung zu schreiten, als über
dasjenige des Privatmanns. Also »nacht der Vorschlag
eines Ministers weit ans stärker»» Eindruck.

Der Minister der Erziehung hat wohl etwas die
Moralität betreffendes und sie begünstigendes unter
sich, aber Alles hat er nicht. Nacv der Konstitution
(Art. «4) hat er klar »die Wissenschaften und ffhö-
»nen Künste unter seiner Aufsicht." Das Gesetz über
die Emthcilung der Mmistcrialgcschäfte gehet etwas
weiter und übergicbt unter dem Titul: Ministerium der

öffentlichen Erziehung, dicftm Minister: »öffentlichen



z,Unterricht, sowohl Verbaluntcrricht, als UntcrrichtlS chwan g gehende Laster aber äusserst schwer

„durch Schriften; Normal und Trivialschulen, Natiosauszurotlen sind, so soll dieftr Minister, so bald er von
«nalinstitute für schöne Künste und Wissenschaften seiner sich ereignenden sittlichen Unordnung in einein

„Aufmunterung derselben." Die Erziehung hat uu-größern oder kleinern Theil der Republik benachrich-
streitig auch die Moralität zum Augenmerk, und in so tigt wird, unverzüglich, ohne erst die im fünften Arti-
weit wäre kein- Minister der Sitten nöthig. Allein
Sitten und Erziehung sind doch nicht ebendaßeibc.
Der Minister der Erziehung hat wesentlich zum Au-
genmerk das T h e o r e t i sche, der Minister der Sit-
ten das Praktische; der Erziehungsminister siehet

hauptfächlich auf das Intellektuelle, derjenige der
Sitten hauptfächlich auf das M o r alische, jener
die Bildung des Verstands, dieser auf die Vered-iminister anzuzeigen.

kel bestimmte Monatsfrist vorbey gehen zu lassen,
der Legislatur von jener anfangenden sittlichen Unord-
nung Nachricht gegen, und ein Hülfsmittel vorfchla-
gen.

VIII. Wenn ihm frey da oder dort Erziehungsfehler
vorkommen welche auf die Moralität einen nachthei-

Einfluß haben, so hat er diese dem ssrziehungs-

jung des Herzens, jener siehet meistens nur auf die

Jugend, dieser auf jedes Alter; jener hat unter
sich nur die Unterwcisungs Mittel, welche, so

schön sie sind, wegen der Armuth des Landes und an-
dern Ursachen niemals ganz allgemein können ange-
wandt werden; dieser hat zugleich die Autoritäts-
Mittel welche noch lange unentbehrlich bleiben wer-
den. Endlich wird der Erziehungsministcr in seinen
hieher gehörigen Verrichtungen noch sehr gehemmt
durch die ihm ebenfalls übertragene Aufsicht über
die Nationalgebäude und über die ganze
Civilarchitektur, da hingegen ein besonderer Mi-
nisier der Sitten sich seinem Fache ganz wicdmen
kann.

Deßwegen rathen wir Folgendes an:
I. Es wird ein besonderer Minister erwählt, und

der Minister der Sitten genannt.
II. Derselbe soll darübermachen, daß keine neuen

Lasten unter dem Volk einreisten.

III. Da er aber nicht bloß Bö se s verhindern
soll, so soll er auch darauf arbeiten, wie er positi-
ven Nutzen stiften, und das, was bis dahin Tu-
gend E i n z eln er war, zum herrschenden Karakter der
Nation machen könne.

IV. Ihm soll jede moralische Kommission jedes
Kantons alle Monate eine etwelche Nachricht von dem
Zustand der Moralität in ihrem Kanton geben.

V. Er selbst ist gehalten, der Legislatur jeden Mo-
nat einen sein Fach betreffenden Vorschlag zu thun.

VI. Ueberdas soll er der Legislatur alle halbe Iah-
re, und wenn es verlangt wird, noch mehr, eine.so
viel möglich, genaue und vollständige Nachricht von
dem Zustand der Moralität in der Republik ab-
statten.

IX. Jedoch stehet es ihm frey, die gleiche Anzeige,
wenn er es nöthig findet, auch ^er Legislatur zu thun.

X. Er erwählt die Präsidenten der im vorhergehen-
den Abschnitt empfohlenen moralischen Kommissionen.

XI. Wer etwas die Moralität Betreffendes vorzu-
schlagen hat, darf sich an ihn wenden.

XII. Und weil die alten republikanischen Griechen
und Römer sich durch viele Tugenden höchst Vortheil-
haft auszeichneten, so soll dieser Minister bey seinen
Vorschlägen sichs zu einem wesentlichen Zweck machen,
auch unserm Volk den schönen Karakter jener Natio-
nen, so viel möglich, beyzubringen.

XIII. Und da die Konstitution nur sechs Minister
gestattet, so sollen, um diesem Ministerium-die Kon-
stitutionsmäßigkeit zu geben, dasjenige der auswärti-
gen Angelegenheiten mit dem Kriegsminister vereinigt
werden. (Würde man nur ein besonderes Büreau für
das Moralische, unter der Aufsicht des Erziehungsmi-
nisters errichten so würde aus den schon angeführten
Gründen bey weitein nicht so viel Gutes erhalten
werden, als durch ein besonderes Sittemninisterium.)

Wenn wir endlich noch bedenken, daß beynahe
alle Pläne jeder Regierung scheitern, wenn die Mora-
lität nicht aufrecht erhalten wird, so ist es unsers Be-
dünkens offenbar nothwendig, daß über das Wichtigste,
das bey einem Staat gefunden werden kann und soll,
über die Sitten ein besonderes Ministerium, das von
den übrigen ganz gesondert ist, errichtet werde.

Wenn auch durch diese Anstalt das, was man
sucht, nicht ganz erzielet wird, so giebt es der Na-
tion doch keine Schande, den Versuch gemacht zu ha-
ben. Und wenn man, was man dabey wünscht, auch
nur zum Theil erreicht, so wird dieses Ministerium
immer von unvergleichlichem Nutzen seyn.

Für manches Andre in einem Staat kann man
VII. Und weil vsrnämlich auch in der Sache der^zu viel thun, aber für die Moralität kann man

Moralität, den Anfängen leicht zu wehren, im.nicht zu viel thum
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